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1 Einleitung

Die Rechnungslegung für Gewinnsteuern im Konzern-
verhältnis ist in den verschiedenen Rechnungslegungs-
standards ausführlich geregelt. Detaillierte Offenle-
gungsvorschriften ermöglichen es dem Bilanzleser, einen
tiefen Einblick in die Steuersituation einer Unterneh-
mung zu bekommen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Fragen, wie
die offen zu legenden Daten, deren Bereitstellung mit
 einem grossen Aufwand verbunden ist, für eine wert -
maximierende Steuerplanung genutzt werden können
und inwiefern die Konzernsteuerquote1 als Verhältnis
zwischen ausgewiesenem Steueraufwand und Gewinn
vor Steuern2 eine Messgrösse für die betriebliche Steuer-
planung darstellt.

Nach Erläuterungen zur Thematik der latenten Steuern
werden die Standards betreffend Gewinnsteuern von
Swiss GAAP FER, IFRS und US GAAP einander syste-
matisch gegenübergestellt. Die wichtigsten Gemeinsam-
keiten resp. Unterschiede werden illustriert und die Of-
fenlegungsvorschriften dargestellt.

In den darauf folgenden Darlegungen wird die Konzern-
steuerquote als Verhältnis zwischen ausgewiesenem
Steueraufwand und Gewinn vor Steuern in drei Kompo-
nenten zerlegt: in den Basissteuersatz, die Steuereffekte
infolge Abweichungen der Steuerbemessungsgrundlage
vom Gewinn vor Steuern sowie die Steuereffekte, die
unabhängig sind vom anwendbaren Steuersatz und vom
laufenden Gewinn vor Steuern. Anhand dieser Bestand-
teile wird systematisch aufgezeigt, welches die Bestim-
mungsfaktoren der Konzernsteuerquote sind, in wel-
chem Ausmass diese beeinflusst werden können und
 woran sich eine wertmaximierende Steuerplanung orien-
tieren sollte. Zu diesem Zweck werden die einzelnen
Komponenten auch graphisch dargestellt.

Der Artikel schliesst mit einer Beurteilung, inwiefern die
Konzernsteuerquote und die Qualität der Berichterstat-
tung als Messgrösse für die Beurteilung des Erfolgs der
betrieblichen Steuerplanung genutzt werden können.

2 Laufende und latente Steuern

Die Steuerbelastung eines Konzerns setzt sich aus zwei
Bestandteilen zusammen: den laufenden und den laten-

1 Zum Begriff «Konzernsteuerquote» s. Abschn. 4.1.

2 Im Folgenden verstehen wir unter dem Gewinn vor Steuern
den Gewinn vor Gewinnsteuern, aber nach allen übrigen
Steuern (insbesondere auch nach Kapitalsteuern).
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ten Steuern. Auf diese Bestandteile soll nachfolgend nä-
her eingegangen werden.

2.2 Laufende Steuern

Mit laufenden Steuern sind vorliegend die laufenden Ge-
winnsteuern gemeint, d.h. jene Steuern, die ein juristisch
selbständiges Unternehmen oder ein Unternehmensver-
bund auf dem steuerbaren Gewinn gemäss nationalem
Steuerrecht bezahlen muss. Darunter fallen die zahlba-
ren oder bezahlten bzw. rückerstattbaren Gewinnsteuern
auf dem steuerbaren Ergebnis der Periode, Quellensteu-
ern sowie die durch Betriebsprüfungen früherer Steuer-
perioden erhobenen Steuerbelastungen, -rückvergütun-
gen oder Strafsteuern.3

Je nach Rechnungslegungsstandard können unter die
laufenden Gewinnsteuern noch weitere Steuerarten sub-
sumiert werden. So können nach Swiss GAAP FER
11.13 auch die Kapitalsteuern zu den laufenden Gewinn-
steuern gezählt werden. Nach IAS 12.2 sind in den lau-
fenden Gewinnsteuern zusätzlich die Grundstückge-
winnsteuern zu berücksichtigen. Handänderungsteuern
sowie Mehrwertsteuern gelten in Swiss GAAP FER,
IFRS und US GAAP als übriger Betriebsaufwand und
fallen nicht unter die laufenden Steuern (vgl. Swiss
GAAP FER 11.10, IAS 12.2).

2.2 Latente Steuern

2.2.1 Definition

«Die latente Steuerabgrenzung korrigiert sowohl in der
Entstehungsperiode (z.B. bei Neubewertung einer Bi-
lanzposition) als auch in den Kompensationsperioden
(z.B. während der Abschreibungszeit der neu bewerteten
Position) den im handelsrechtlichen Abschluss ausge-
wiesenen Gewinnsteueraufwand, erreicht dadurch einen
adäquaten Ausweis der Relation zwischen ausgewiese-
nem Ergebnis und Steueraufwand und führt letztlich zu
periodengerechten Ergebnisaussagen.»4

Latente Steuern beziehen sich somit auf vorübergehen-
de, nicht zahlungswirksame Steuern, die sich im Zeitab-
lauf wieder aufheben, d.h., sie werden sukzessive zur
(tatsächlichen) laufenden Steuer bzw. saldieren sich ge-
genseitig im Rahmen der Berechnung der laufenden
Steuern. Sie entstehen einerseits aus aktivierbaren Ver-
lustvorträgen, anderseits aus temporären Unterschieden
zwischen der massgeblichen lokalen Steuerbemessungs-
grundlage (Steuerbilanz) und den Wertansätzen des an-
gewandten Rechnungslegungsstandards. Damit wird das
Ziel verfolgt, einen möglichst genauen Einblick in die
Steuerbelastung von Unternehmen zu gewinnen.5 Laten-
te Steuern können auf folgenden vier Stufen auftreten:

3 Vgl. COTTING, Rechnungslegung von latenten Ertragssteuern
im Konzernabschluss nach einem True-and-fair-View, S. 670 f.

4 MEYER, Konzernrechnung, S. 199.

5 Vgl. DUSEMOND/KESSLER, Rechnungslegung kompakt, S. 148.

Steuerrechtlicher Abschluss 

Einzelabschluss nach Konzernrichtlinien (IFRS)

In Reporting-Währung umgerechneter Abschluss (IFRS)

Konzernabschluss (IFRS)

Einzelabschluss nach Handelsrecht

Beispiel: versteuerte stille Reserven
Entstehungsgründe sind überhöhte Abschreibungen, Wertberichtigungen  
oder steuerlich nicht zulässige Rückstellungen (vgl. Art. 58 Abs. 1 DBG)

Beispiel: stille Reserven
Entstehungsgründe sind Abschreibungen, Wertberichtigungen oder
Rückstellungen, welche aufgrund der steuerlichen Pauschalansätze
zulässig, aber betriebswirtschaftlich nicht notwendig sind 

Beispiel: Umrechnungsunterschiede von vollkonsolidierten
Tochtergesellschaftsabschlüssen 

Beispiele: Zwischengewinneliminierungen,  
Bewertung von Beteiligungen nach der Equity-Methode 

4. Stufe
Latente Steuern durch
Konsolidierung 

3. Stufe
Latente Steuern durch
Fremdwährungsumrechnung

2. Stufe
Latente Steuern durch
Angleichung an IFRS

1. Stufe
Latente Steuern durch
Angleichung an Handelsrecht

Abb.1: Stufen der latenten Steuerabgrenzung im Konzernabschluss
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2.2.2 Methoden zur Erfassung latenter
 Steuern

Die verschiedenen Methoden zur Erfassung latenter
Steuern unterscheiden sich v.a. in Bezug auf:
– das Konzept der Abgrenzung (erfolgsrechnungsori-

entiert vs. bilanzorientiert);
– den Umfang der Abgrenzung (temporäre vs. perma-

nente Differenzen);
– den angewandten Steuersatz (Verbindlichkeitsme-

thode vs. Abgrenzungsmethode).

2.2.2.1 Konzept der Abgrenzung (erfolgsrech-
nungsorientiert vs. bilanzorientiert)

In Bezug auf die Abgrenzung von latenten Steuern ist
zwischen der erfolgsrechnungsorientierten Sichtweise
(timing-Konzept) und der bilanzorientierten Sichtweise
(temporary Konzept) zu unterscheiden. Die erfolgsrech-
nungsorientierte Sichtweise stellt bei der Abgrenzung la-
tenter Steuern nur auf solche Differenzen ab, die sowohl
erfolgswirksam entstanden sind als auch erfolgswirksam
aufgelöst werden.6

Im Rahmen der bilanzorientierten Sichtweise erfolgt ein
Vergleich der Steuerbilanz und der Konzernbilanz. Die
Zielsetzung dieser Betrachtungsweise ist im richtigen
Ausweis der Vermögenslage begründet und berücksich-
tigt neben erfolgswirksam entstandenen Differenzen
auch die nicht erfolgswirksamen Differenzen.7 Somit
stellt die erfolgsrechnungsorientierte Sichtweise eine
Teilmenge der bilanzorientierten Sichtweise dar.8 Das
bilanzorientierte Konzept wird von Swiss GAAP FER
sowie von den internationalen Rechnungslegungsstan-
dards IFRS und US GAAP verwendet.9

2.2.2.2 Umfang der Abgrenzung (temporäre vs.
permanente Differenzen)

Swiss GAAP FER, IFRS sowie US GAAP unterscheiden
zwei Arten von Differenzen: temporäre und permanente
Differenzen.

Permanente Differenzen sind steuerliche Einmaleffekte,
welche sich im Zeitablauf nicht wieder ausgleichen. Ty-
pischerweise fallen darunter nicht abzugsfähige Aufwän-
de bzw. steuerfreie Erträge (z.B. steuerliche Freibeträge,
steuerfreie Beteiligungserträge, Investitionszulagen).10

Nach Swiss GAAP FER sowie nach den internationalen
Rechnungslegungsstandards IFRS und US GAAP müs-
sen auf permanenten Differenzen keine latenten Steuern
abgegrenzt werden.

Temporäre Differenzen sind alle Bewertungsunterschie-
de, die künftig zu einem unterschiedlichen Gewinn zwi-
schen dem Steuerrechtsabschluss und dem Konzernab-
schluss führen. Temporäre Differenzen entstehen bei-
spielsweise bei unterschiedlichen Abschreibungsrege-
lungen auf den Stufen Einzel- und Konzernabschluss.
Wenn ein Aktivum steuerlich schneller abgeschrieben
wird als gemäss Konzernrichtlinien (KR), liegt der KR-
Wert über dem steuerlichen Wert. Der Gewinn auf Kon-
zernstufe ist infolge des kleineren Abschreibungsbetra-
ges grösser als der steuerliche Gewinn. Diese Differenz
muss jedoch um die steuerlichen Auswirkungen bereinigt
werden. Es werden ein Steueraufwand verbucht und so-
mit passive latente Steuern gebildet. Wenn gegen Ende
der Nutzungsdauer das Aktivum steuerlich bereits auf
null abgeschrieben ist, gemäss Konzernrichtlinien jedoch
immer noch Abschreibungen vorzunehmen sind, werden
die passiven latenten Steuern erfolgswirksam aufgelöst.
Wenn das Aktivum auf beiden Stufen auf null abgeschrie-
ben ist, verschwindet auch die Differenz und damit auch
die Notwendigkeit einer latenten Steuerposition (daher
die Bezeichnung «temporäre Differenz»).

2.2.2.3 Art der Berechnung (Verbindlichkeits-
methode vs. Abgrenzungsmethode)

Hinsichtlich des in die Berechnung einfliessenden Steu-
ersatzes lassen sich die Abgrenzungsmethode (deferred
method oder deferral method) und die Verbindlichkeits-
methode (liability method) unterscheiden.

Bei der Abgrenzungsmethode wird auf den Steuersatz
abgestellt, welcher im Zeitpunkt des Entstehens der tem-
porären Differenz Gültigkeit hat.11

Bei der Verbindlichkeitsmethode ist die Bewertung der
temporären Differenzen wesentlich aufwendiger. Be-
rechnungsgrundlage bilden die temporären Differenzen
und der Steuersatz, der im Jahr der Auflösung der Diffe-
renz gilt. Mit anderen Worten, die temporären Differen-
zen sind mit den tatsächlich zu erwartenden bzw. ange-
kündigten Steuersätzen zu multiplizieren.12 US GAAP
lassen in Bezug auf die anzuwendenden Steuersätze we-

6 Vgl. HAYN/WALDERSEE, IAS/US-GAAP/HGB im Vergleich, S. 241.

7 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 427.

8 Vgl. SCHILDBACH, US-GAAP, S. 168.

9 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 427.

10 Vgl. GRÜNBERGER, IAS und US-GAAP 2002/2003, S. 90.

11 Vgl. COENENBERG, Jahresabschluss und Jahresabschlussanaly-
se, S. 382.

12 Vgl. GRÜNBERGER, IAS und US-GAAP 2002/2003, S. 89; BAETGE/
KIRSCH/THIELE, Konzernbilanzen, S. 512; Swiss GAAP FER 11.6;
IAS 12.47 i.V.m. 12.48.
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niger Spielraum, indem die Steuersätze bereits in Kraft
gesetzt sein müssen (SFAS 109.18), während bei Swiss
GAAP FER und IFRS bereits die Ankündigung eines an-
deren Steuersatzes genügt. Bei einem progressiven Tarif
ist die durchschnittliche künftige Belastung zu schätzen
(IAS 12.49, SFAS 109).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Swiss
GAAP FER, IFRS und US GAAP die jährliche Abgren-
zung der latenten Gewinnsteuern basierend auf dem bi-
lanzorientierten Konzept (temporary Konzept) und mit-
tels der umfassenden Verbindlichkeitsmethode (compre-
hensive liability method) berechnen.13

2.2.3 Latenter Steueraufwand (-ertrag) vs.
aktive und passive latente Steuern

Es ist zu unterscheiden zwischen (aktiven und passiven)
latenten Steuern als Bilanzpositionen14 und latentem
Steueraufwand bzw. latentem Steuerertrag. Latenter
Steueraufwand (-ertrag) resultiert aus der periodischen

Veränderung der abgegrenzten latenten Gewinnsteuern
und ist in der Jahresrechnung auszuweisen. Die nachfol-
gende Abbildung (Abb. 2) veranschaulicht die wesentli-
chen Unterschiede insbesondere zwischen aktiven und
passiven latenten Steuern als Bilanzpositionen.

2.2.4 Kompensatorischer Effekt latenter
 Steuern

Für die Aussagekraft der Konzernsteuerquote ist der
kompensatorische Effekt latenter Steuern von besonde-
rer Bedeutung. So konzentriert sich beispielsweise die
klassische Steuerbilanzpolitik häufig auf die Ausnüt-
zung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten
und -spielräumen, indem beispielsweise eine kürzere
Nutzungsdauer oder degressive Abschreibungssätze ver-
wendet werden. Dies führt zu steuerlichen Vorverlage-
rungen von Aufwendungen, wobei die Minderung des
laufenden Steueraufwandes in den ersten Jahren durch
eine gegenläufige Entwicklung des latenten Steuerauf-
wandes kompensiert wird, sodass sich der effektive

13 Vgl. Swiss GAAP FER 11.4, 11.6; COENENBERG, Jahresabschluss
und Jahresabschlussanalyse, S. 674 und KRÖNER/BENZEL, Kon-
zernsteuerquote, Rz 449.

14 Analog verwendete Begriffe: latentes Steueraktivum resp. 
-passivum, latentes Steuerguthaben resp. latente Steuerver-
pflichtung.

15 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 439.

Bewertungsdifferenzen zwischen Wertansätzen 
nach Konzernrichtlinien (KR) und Steuerbilanz

Permanente 
Differenzen

Temporäre 
Differenzen

Keine 
latenten Steuern

Latente 
Steuern

Aktivposten 
(Vermögensgegenstände, Verlustvortrag)

Passivposten
(Verbindlichkeiten, Rückstellungen)

Ausweis aktiver
latenter Steuern

 Ausweis passiver
latenter Steuern

 

KR-Wert <
steuerlicher Wert 

KR-Wert >
steuerlicher Wert 

KR-Wert >
steuerlicher Wert 

KR-Wert <
steuerlicher Wert 

Ausweis aktiver
latenter Steuern

 Ausweis passiver
latenter Steuern

 

Abb. 2: Aktive und passive latente Steuern15
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Steueraufwand im Zeitablauf nivelliert.16 Man spricht in
diesem Zusammenhang von einem kompensatorischen
Effekt der latenten Steuern. Dieser Vorgang soll durch
das nachstehende Beispiel verdeutlicht werden:

Erzielt eine Gesellschaft nach einer Gewinnphase vorü-
bergehend Verluste und kehrt sie nach ein paar Jahren in
die Gewinnzone zurück (s. Abb. 3 , Annahmen), sinkt oh-
ne die Berücksichtigung latenter Steuern die Konzern-
steuerquote in den Geschäftsjahren, in denen die Gewin-
ne mit Verlustvorträgen verrechnet werden können
(s. Abb. 3, Steueraufwand). Das Sinken der Konzernsteu-
erquote ist auf die steuerliche Verrechnung der Gewinne
mit den Vorjahresverlusten zurückzuführen, wodurch die
Gewinne keiner oder nur einer geringen Gewinnsteuerbe-
lastung unterliegen. Sind die Vorjahresverluste einmal
aufgebraucht oder können sie nicht mehr verrechnet wer-
den, steigt die Konzernsteuerquote wieder.

Berücksichtigt die Gesellschaft die latenten Steuern,
wird in der Verlustphase die zukünftige Steuerersparnis
auf den steuerlich anrechenbaren Verlustvorträgen akti-
viert. In der anschliessenden Gewinnphase resultieren
durch die Auflösung der aktiven latenten Steuern Steuer-
aufwendungen. Die Verrechnung der Verlustvorträge hat
somit nur noch einen Cashflow-Effekt. Der Gesamtsteu-
eraufwand über alle Jahre ist gleich gross wie ohne die
Aktivierung latenter Steuern. Die Konzernsteuerquote
bleibt über die Zeit konstant und auf dieser Basis aussa-
gekräftig und für Vergleiche verwendbar.

In den Zeitperioden 2 bis 4 fallen keine laufenden Steu-
ern an, da in Periode 2 ein Verlust resultiert und die Ge-
winne der Perioden 3 und 4 sowie ein Teil des Gewinns
aus Periode 5 mit diesem verrechnet werden können. Die
Berücksichtigung latenter Steuern führt in Periode 2 zur
Bildung aktiver latenter Steuern, d.h., es wird ein Steuer-
ertrag verbucht. Diese aktiven latenten Steuern werden
in den Perioden 3 bis 5 wieder erfolgswirksam aufgelöst.
Die Konzernsteuerquote bleibt über die ganze Zeit kons -
tant (s. Abb. 3, Konzernsteuerquote).

2.2.5 Reagibilität latenter Steuern auf Steuer-
satzänderungen

Während der kompensatorische Effekt latenter Steuern
die Volatilität der ausgewiesenen Konzernsteuerquote
begrenzt, geht die zweite Tendenzaussage in die umge-
kehrte Richtung: Die Berücksichtigung latenter Steuern
führt bei der Verwendung der Verbindlichkeitsmethode
(liability method)17 dazu, dass die Konzernsteuerquote
stark auf Steuersatz- und Steuerrechtsänderungen rea-

giert. Die gesamte Auswirkung auf alle bestehenden ak-
tiven und passiven latenten Steuerposten fällt kumuliert
im Zeitpunkt der Änderung an, wie dies das folgende
Beispiel zeigt:

16 HERZIG/DEMPFLE, Konzernsteuerquote, betriebliche Steuerpoli-
tik und Steuerwettbewerb, S. 3 f.

17 Vgl. Abschn. 2.2.2.3.

Abb. 3: Kompensatorischer Effekt latenter
Steuern

Annahmen
Zeitperiode Gewinn vor Steuern
1 1000
2 –2000
3 400
4 2000
5 1000
6 1000
7 1000
Steuersatz: 25%

Steueraufwand

Konzernsteuerquote

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6 7

latenter Steueraufwand 
(in % des Gewinns vor Steuern)
laufender Steueraufwand 
(in % des Gewinns vor Steuern)

Latente Steuern
vor Steuer- nach Steuer-

satz- satzänderung 

änderung von 30% auf 20%

aktive 150 100 (150 x [30 / 20])

passive 300 200 (300 x [30 / 20])

–600

–400

–200

0

200

400

600

1 3 4 5 6 72

Latenter Steueraufwand
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Fazit: Die benötigte Netto-Steuerrückstellung reduziert
sich von 150 auf 100, d.h. der Konzernsteueraufwand re-
duziert sich im Jahre der Steuersatzänderung um 50
(Ausweis eines latenten Steuerertrages), und das Eigen-
kapital nimmt um 50 zu.

Brisanz entfaltete das Thema beispielsweise Ende 2002
in Deutschland, als ein Entwurf des Steuervergünsti-
gungsabbaugesetzes vorsah, die Verrechnungsdauer für
Vorjahresverluste zeitlich zu begrenzen und nur noch
50% des steuerbaren Gewinnes zur Verlustverrechnung
mit Vorjahresverlusten zuzulassen. Diese Änderungen
hätten zur Folge gehabt, dass auf den aktiven latenten
Steuern der Unternehmen massive Wertberichtigungen
notwendig geworden wären. Im beschlossenen Gesetz ist
diese Mindestbesteuerung jedoch nicht mehr enthalten.

Effekte dieser Art sind isolierbar und daher einfach zu
kommunizieren. Sie müssen im Rahmen der Überlei-
tungsrechnung (reconciliation) erläutert werden.

3 Gewinnsteuern in den verschiede-
nen Rechnungslegungsstandards

Wer die Konzernsteuerquote verschiedener Unterneh-
men vergleicht oder ein Unternehmen analysiert, muss
berücksichtigen, dass die ausgewiesene Konzernsteuer-
quote auch von den angewandten Rechnungslegungs-
standards abhängt. Insbesondere hinsichtlich der laten-
ten Steuern, welche einen massiven Einfluss auf die
Konzernsteuerquote ausüben, erscheint es notwendig,
auf die Unterschiede zwischen den Rechnungslegungs-
standards einzugehen.

3.1 Swiss GAAP FER

Die Swiss GAAP FER regeln in Swiss GAAP FER 11 die
Steuern im Konzernabschluss. Es wird zwischen laufen-
den und latenten Gewinnsteuern unterschieden. Erstere
sind zum effektiven Steuersatz zu berechnen, und die
entsprechende Steuerrückstellung ist separat in der Bi-
lanz oder im Anhang auszuweisen. Zu den latenten Steu-
ern bestehen folgende Einzelvorschriften.

3.1.1 Latente Steuern auf temporären Diffe-
renzen

Gemäss Swiss GAAP FER 11.4 und 11.6 müssen auf al-
len temporären Differenzen18 latente Steuern gebildet
werden. Temporäre Differenzen, deren Ursprung auf ei-
ne erfolgswirksame Buchung zurückzuführen ist, sind
erfolgswirksam zu erfassen. Temporäre Differenzen,

welche unmittelbar dem Eigenkapital belastet oder gut-
geschrieben wurden (z.B. bei der Neubewertung von
Sachanlagen), sind erfolgsneutral über das Eigenkapital
zu buchen (Swiss GAAP FER 11.17).

Latente Steuern sind in der Konzernrechnung zu berück-
sichtigen, wenn die Eliminierung von Zwischengewin-
nen zu einem anderen als dem steuerlich massgebenden
Ergebnis im Einzelabschluss führt (Swiss GAAP FER
11.23).

Auf den steuerlich nicht wirksamen Aufwertungen von
Anlagen, immateriellen Werten (wie Goodwill) sind kei-
ne latenten Steuern zu bilden, sofern die Abschreibungen
dieser Werte steuerlich nicht anerkannt werden. Glei-
ches gilt auch für Konzerngesellschaften oder assoziier-
te Gesellschaften, sofern keine Dividendenausschüttung
geplant ist (Swiss GAAP FER 11.18).

3.1.2 Latente Steuern auf Verlustvorträgen

Aktive latente Steuern auf zeitlich befristeten Differen-
zen sowie auf steuerlichen Verlustvorträgen dürfen nur
dann bilanziert werden, wenn wahrscheinlich ist, dass
sie in Zukunft mit steuerlichen Gewinnen verrechnet
werden können (Swiss GAAP FER 11.5, 11.25). Für Ver-
luste von Geschäftseinheiten in der Schweiz bedeutet
dies beispielsweise, dass eine Verrechnung innerhalb
von 7 Jahren (Art. 67 Abs.1 DBG, Art. 67 Abs.1 StHG)
wahrscheinlich sein muss.

3.1.3 Ausweis

Der Ausweis passiver latenter Gewinnsteuern hat unter
den Rückstellungen, der Ausweis aktiver latenter Ge-
winnsteuern unter den übrigen Aktiven je gesondert zu
erfolgen (Swiss GAAP FER 11.7). Eine Zusammenfas-
sung mit anderen Posten ist möglich, jedoch hat in die-
sem Fall im Anhang eine entsprechende betragsmässige
Detaillierung zu erfolgen (Swiss GAAP FER 11.28). Ak-
tive und passive latente Gewinnsteuern dürfen überdies
nur saldiert werden, sofern sie das gleiche Steuersubjekt
betreffen (Swiss GAAP FER 11.5). Der Ausweis des la-
tenten Gewinnsteueraufwandes (-ertrages) hat als ge-
sonderte Position in der Konzernerfolgsrechnung oder
im Anhang zu erfolgen (Swiss GAAP FER 11.29).

Bezüglich der Diskontierung von latenten Steuern ist in
Swiss GAAP FER keine ausdrückliche Regelung vor-
handen.

3.1.4 Werthaltigkeit von aktiven latenten
Steuern

Die Überprüfung der Werthaltigkeit von aktiven latenten
Steuern wird in Swiss GAAP FER 11 nicht ausdrücklich
geregelt. Aus Swiss GAAP FER 20.2 geht jedoch klar

18 Vgl. Abschn. 2.2.2.
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hervor, dass zu jedem Bilanzstichtag die Werthaltigkeit
von Aktiven zu überprüfen ist.

3.1.5 Anhang

Die Angaben, welche die Swiss GAAP FER für den An-
hang zur Konzernrechnung vorschreiben, sind im Ver-
gleich zu IFRS oder US GAAP weniger ausführlich.
Ausgewiesen werden müssen nicht berücksichtigte
Steuerreduktionen auf Verlustvorträgen und aus Vor-
sichtsgründen nicht aktivierte Steuergutschriften. Des
Weiteren sind «hypothetische, zu theoretischen Steuer-
sätzen errechnete latente Gewinnsteuern auf steuerlich
nicht wirksamen Aufwertungen von Anlagen» offen zu
legen (Swiss GAAP FER 11.9).

3.1.6 Überleitungsrechnung (Reconciliation)

Eine Überleitungsrechnung ist nicht erforderlich.

3.2 International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS)

Die International Financial Reporting Standards (IFRS)
regeln die latenten Steuern in IAS 12. Dabei wird das
Ziel verfolgt, den externen Bilanzleser über die in der
Zukunft zu erwartenden Steuerminderungen und Steuer-
belastungen aufgrund der Gegebenheiten des laufenden
Jahres oder der Vorjahre zu informieren.19 Betreffend la-
tente Steuern bestehen folgende Vorschriften.

3.2.1 Latente Steuern auf temporären Diffe-
renzen

Nach IFRS sind grundsätzlich für alle Differenzen, die
nicht als permanente Differenzen zu klassifizieren
sind20, latente Steuern anzusetzen. Temporäre Differen-
zen, deren Ursprung auf eine erfolgswirksame Buchung
zurückzuführen ist, sind erfolgswirksam zu erfassen.
Temporäre Differenzen, welche unmittelbar dem Eigen-
kapital belastet oder gutgeschrieben wurden (z.B. bei der
Neubewertung von Sachanlagen), sind erfolgsneutral
über das Eigenkapital zu buchen (IAS 12.61).

Temporäre Differenzen entstehen auch im Rahmen von
Konsolidierungsvorgängen. So sind allfällige Differen-
zen bei der Schuldenkonsolidierung zu berücksichtigen,
wenn z.B. die Gläubigerin einen Teil der Forderungen

abgeschrieben hat.21 Weiter sind auch für die temporären
Differenzen, welche aufgrund der Eliminierung von Ge-
winnen und Verlusten infolge von Transaktionen inner-
halb des Konzerns entstanden sind (Zwischengewinn-
Eliminierung), latente Steuern abzugrenzen (IAS 27.18
i.V.m. IAS 12).

Die im Rahmen der Kapitalkonsolidierung aufgedeckten
stillen Reserven führen zu passiven latenten Steuern.
Dabei vergrössert die Berücksichtigung von passiven la-
tenten Steuern den Goodwill (IAS 12.19, 12.66). Auf
dem Goodwill selbst dürfen aber keine latenten Steuern
gebildet werden, sofern die Abschreibungen auf dem
Goodwill steuerlich nicht abzugsfähig sind, da dies dem
Charakter des Goodwill als Restposten widerspricht und
eine solche Berücksichtigung den Goodwill selbst erhö-
hen oder vermindern würde.22

Besteuert ein Land einbehaltene und ausgeschüttete Ge-
winne mit unterschiedlichen Steuersätzen, ist für die Be-
rechnung derjenige Steuersatz anzuwenden, welcher für
einbehaltene Gewinne gilt (IAS 12.54A).

Aktive latente Steuern sind grundsätzlich für alle ab-
zugsfähigen temporären Differenzen anzusetzen, sofern
sie mit zukünftigen steuerpflichtigen Gewinnen verrech-
net werden können (IAS 12.24). Mit anderen Worten: Es
muss wahrscheinlich sein, dass «die mit den aktiven la-
tenten Steuern verbundenen Vorteile realisiert, d.h. mit
steuerpflichtigen zukünftigen Gewinnen verrechnet
werden können».23 In diesem Zusammenhang ist, wenn
keine spezifische andere Anleitung zur Verfügung steht,
IAS 37.23 mit seinem more-likely-than-not-Kriterium
(Wahrscheinlichkeit mindestens 50%) anzuwenden.24

Passive latente Steuern sind für alle zu versteuernden
temporären Differenzen zu bilden (IAS 12.15).

3.2.2 Latente Steuern auf Verlustvorträgen

Nach IAS 12.34 besteht eine Aktivierungspflicht für alle
latenten Steuern auf Verlustvorträgen in dem Umfang, in
dem es wahrscheinlich ist, dass sie mit zukünftigen
 steuerpflichtigen Gewinnen verrechnet werden können.
Bezüglich der anzuwendenden Kriterien verweist IAS
12.35 auf IAS 12.24. Zusammenfassend heisst dies, dass
IAS 37.23 mit seinem more-likely-than-not-Kriterium
angewendet werden soll, wenn keine spezifische andere
Anleitung zur Verfügung steht.25

19 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 434, 436; zu IFRS
allgemein s. ACHLEITNER/BEHR, International Accounting Stan-
dards.

20 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 437.

21 Vgl. MEYER, Konzernrechnung, S. 202.

22 Vgl. IAS 12.21, 12.15, 12.66 sowie für den negativen Goodwill
12.32.

23 MÜLLER, Die Bilanzierung latenter Steuern nach US-GAAP, IAS
und HGB, S. 189.

24 A. M. LOITZ/RÖSSEL, Diskontierung von latenten Steuern, S. 648.

25 A. M. LOITZ/RÖSSEL, Diskontierung von latenten Steuern, S. 648.
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Weist jedoch ein Unternehmen in der näheren Vergan-
genheit Verluste auf, kann es aktive latente Steuern aus
ungenutzten steuerlichen Verlusten nur in dem Masse bi-
lanzieren, als es über ausreichende zu versteuernde tem-
poräre Differenzen verfügt oder soweit substanzielle
Hinweise dafür vorliegen, dass ein ausreichendes zu ver-
steuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird (IAS
12.35). Ein substanzieller Hinweis ist ab einer Wahr-
scheinlichkeit von 90% gegeben.

Wird die Werthaltigkeit zu einem nach der Aktivierung
folgenden Zeitpunkt in Frage gestellt, respektive ist die
Werthaltigkeit nach IAS 12.34 nicht mehr gegeben, sind
die aktivierten Beträge ausserplanmässig in ihrem Wert
zu berichtigen.26

3.2.3 Ausweis

Grundsätzlich besteht ein Saldierungsverbot für aktive
und passive latente Steuern. Eine Saldierungspflicht ist
aber ausnahmsweise gegeben, wenn dem Steuersubjekt
ein einklagbares Recht zur Verrechnung von laufenden
Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten zusteht
und die latenten Gewinnsteuern der Zuständigkeit der
selben Steuerbehörde unterliegen (IAS 12.74).

IFRS schreibt ausdrücklich ein Abzinsungsverbot vor
(IAS 12.53).

3.2.4 Werthaltigkeit von aktiven latenten
Steuern

An jedem Bilanzstichtag ist die Werthaltigkeit aktiver
latenter Steuern zu überprüfen. Wird bei der Überprü-
fung festgestellt, dass die Werthaltigkeit fraglich ist,
sind entsprechende ausserplanmässige Abschreibungen
vorzunehmen.

3.2.5 Anhang

Die Offenlegungspflichten für latente Steuern im An-
hang eines IFRS-Abschlusses sind in IAS 12.79–12.88
ausführlich geregelt. Sie beinhalten unter anderem fol-
gende Bestandteile:
– Steuereffekt von Beträgen, die dem Eigenkapital be-

lastet oder gutgeschrieben wurden (IAS 12.81a);
– Steuereffekt von ausserordentlichen Aufwendungen

und Erträgen (IAS 12.81b);
– Betrag und Verfalldatum der aktiven latenten

 Steuern, die nicht bilanziert wurden (IAS 12.81e);
– Zusammensetzung der ausgewiesenen aktiven und

passiven latenten Steuern (IAS 12.81g);

– Steuern, die im Zusammenhang mit der Aufgabe von
Geschäftstätigkeiten stehen (IAS 12.81h).

3.2.6 Überleitungsrechnung (Reconciliation)

IAS 12.81c verlangt, dass der Zusammenhang zwischen
dem Steueraufwand (-ertrag) und dem ausgewiesenen
Gewinn separat offen zu legen ist. Mit anderen Worten,
es sollen mithilfe der Überleitungsrechnung die Abwei-
chungen des erwarteten vom ausgewiesenen Steuerauf-
wand (errechnet aus der Summe von laufenden und la-
tenten Gewinnsteuern) im Konzernabschluss erläutert
werden.

3.2.6.1 Form

Bezüglich der Darstellungsform der Überleitungsrech-
nung lässt IAS 12.81c zwei Alternativen offen:
– eine nummerische Überleitungsrechnung zwischen

dem effektiv ausgewiesenen Steueraufwand (-er-
trag) und dem ausgewiesenen Periodenergebnis,
multipliziert mit dem theoretisch zu erwartenden
Steuersatz, wobei auch die Grundlage anzugeben ist,
auf der der anzuwendende Steuersatz berechnet wird
oder die anzuwendenden Steuersätze berechnet wer-
den;

– eine nummerische Abstimmung zwischen dem
durchschnittlichen effektiven Steuersatz (Konzern-
steuerquote) und dem anzuwendenden Steuersatz,
wobei ebenfalls die Grundlage anzugeben ist, auf
der der anzuwendende Steuersatz berechnet wird.

3.2.6.2 Möglicher Aufbau einer Überleitungs-
rechnung

Die exakte Zusammensetzung der Überleitungsrech-
nung ist in IFRS nicht vorgeschrieben. Jedoch lassen
sich aus IAS 12.80b und IAS 12.80d – h Hinweise ent-
nehmen, welche Positionen verwendet werden können.
Je nach Unternehmung sind dazu mehr oder weniger Po-
sitionen nötig, um das in IAS 12.84 beschriebene Ziel zu
erfüllen. Die Jahresrechnung soll dem Leser eine Beur-
teilung ermöglichen, ob der Steueraufwand ungewöhn-
lich ist und mit welchen Steuereffekten für die Zukunft
zu rechnen ist.

Das folgende Beispiel einer nummerischen Überlei-
tungsrechnung, dargestellt wie in IAS 12.81c(i) ver-
langt, nimmt die in IAS 12.80 genannten Punkte auf und
soll eine mögliche Zusammensetzung aufzeigen. Auf die
einzelnen Positionen soll nachfolgend noch im Detail
eingegangen werden.

26 Vgl. Abschn. 3.2.6.3.4.



3.2.6.3 Erwarteter Steueraufwand gemäss
anzuwendendem Steuersatz

Eine der Schwierigkeiten der Überleitungsrechnung ist
die Ermittlung des erwarteten Steueraufwandes (Pos. 2).
Dabei lassen sich bezüglich des anzuwendenden Steuer-
satzes grundsätzlich zwei Ansätze unterscheiden:
– der Steuersatz des Hauptsitzes (homebased Ansatz);
– der Mischsteuersatz.

Bei der Verwendung des homebased Ansatzes wird der
gesamte Gewinn mit den im Hauptsitzland geltenden
Steuersätzen multipliziert. Beim Mischsteuersatz wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass Teile des Kon-
zerngewinns im Ausland anfallen und folglich die Steu-
ersätze der jeweiligen nationalen Steuerregimes zu be-
rücksichtigen sind.28

Wie der erwartete Steueraufwand bzw. der anzuwenden-
de Steuersatz zu ermitteln ist, lässt IAS 12.85 mit der
Formulierung «an applicable tax rate that provides the
most meaningful information» offen. Als Möglichkeiten
werden der lokale Steuersatz des Konzernsitzes genannt
sowie – als Alternative für internationale Unternehmen –
die Aggregation der unterschiedlichen Länder-Überlei-
tungsrechnungen. In der Praxis werden verschiedene Al-
ternativen angewandt:
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– Steuersatz des Hauptsitzes;
– effektiver Steuersatz der Vorperiode;
– Benchmark-Steuersatz;
– gemischter Steuersatz

In den USA wird durchgängig der homebased Ansatz 
auf der Grundlage der Körperschaftssteuer von 35% an-
gewandt.

Nach unserer Ansicht ist jedoch insbesondere für
Schweizer Konzerne ein Mischsteuersatz anzuwenden,
der sich aus dem gewichteten Mittel aller lokal zur An-
wendung gelangenden Steuersätze zusammensetzt. Die
Gewichtung hat auf der Basis der lokalen Gewinne zu er-
folgen. Dies führt dazu, dass sich der erwartete Steuer-
satz von Jahr zu Jahr ändert. Und genau in dieser Verän-
derung des erwarteten Steuersatzes – aufgrund der unter-
schiedlichen Verteilung der in der jeweiligen Periode er-
zielten Gewinne – liegt unseres Erachtens eine der Stär-
ken des Mischsteuersatzes.

Dem externen Bilanzleser wie auch dem Finanzchef
wird ein direkter Einblick in die langfristige Steuerpla-
nung gewährt, indem der erwartete Steuersatz über die
Jahre hinweg verglichen werden kann. Wurden nämlich
Steuern aus Ländern mit hoher Steuerbelastung in Län-
der mit tiefer Steuerbelastung transferiert, ist ceteris pa-
ribus mit einem sinkenden erwarteten Mischsteuersatz
zu rechnen, was gleichzeitig das Ziel der Konzernsteuer-

27 In Anlehnung an COTTING, Rechnungslegung von latenten Er-
tragsteuern im Konzernabschluss nach einem True-and-fair-
View, S. 556.

28 HERZIG, Gestaltung der Konzernsteuerquote, S. 91.

Beispiel einer Überleitungsrechnung27

1. Konzernergebnis vor Steuern 1000

2. Erwarteter Steueraufwand gemäss anzuwendendem Steuersatz (25%) 250

3. Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwen dungen 15

4. Steuerfreie oder zu unterschiedlichen  Steuersätzen besteuerte Erträge –20

5. Latente Sockelsteuern (QSt) auf zur  Ausschüttung vorgesehenen Gewinnen 20

6. Laufende Sockelsteuern (QSt) auf zur  Ausschüttung gelangten Gewinnen 5

7. Nicht abgegrenzte potenzielle aktive latente Steuern auf Verlusten oder neuen 

temporären Differenzen des laufenden Jahres 5

8. Nachträgliche Aktivierung latenter Steuern auf Steuervorträgen und tem porären 

Differenzen –50

9. Wertberichtigung von bisher aktivierten latenten Steuern 15

10. Realisierung von nicht aktivierten latenten Gewinnsteuern im laufenden Jahr –10

11. Wirkung von Steuersatzänderungen auf  bilanzierten latenten Steuerposten 10

12. Wertberichtigung von passiven latenten Steuern aufgrund steuerfreier Desinvesti tionen –10

13. Nachträgliche Steuerbelastungen (+)/-entlastungen (-) aus Steuer prüfungen –15

14. Übrige 5

15. Ausgewiesener Steueraufwand 220

16. Konzernsteuerquote (effective tax rate) 22%
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optimierung ist.29 Ein anderer praktischer Grund liegt
darin, dass die zu erläuternde Differenz in der Überlei-
tungsrechnung bei der Verwendung des Mischsteuersat-
zes bereits um die Steuersatzunterschiede der einzelnen
Länder bereinigt ist, was einer aggregierten Überlei-
tungsrechnung der einzelnen Länder gleichkommt. Dies
wiederum erhöht die Aussagekraft.

Anderer Meinung ist Herzig, der gerade in der Konstanz
der Konzernsteuerquote bei der Verwendung des home-
based Ansatzes «einen tiefen Einblick in die Steuerpoli-
tik des Unternehmens» erkennt.30

3.2.6.3.1 Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwen-
dungen

Unter die nicht abzugsfähigen Aufwendungen (Pos. 3)
fallen steuerlich nicht akzeptierte Goodwill-Abschrei-
bungen. Auch nicht abzugsfähig sind verdeckte Gewinn-
ausschüttungen an Aktionäre (Art. 58 Abs. 1 DBG). Der
Effekt auf die Steuerquote soll an folgendem Beispiel il-
lustriert werden:

3.2.6.3.2 Steuerfreie oder zu unterschiedlichen
Steuersätzen besteuerte Erträge

Unter Pos. 4 fallen unter bestimmten Voraussetzungen
Dividendenerträge sowie Kapitalgewinne.31

3.2.6.3.3 Sockelsteuern

Auf nicht ausgeschütteten Gewinnen aus Konzerngesell-
schaften bzw. assoziierten Gesellschaften, deren Aus-
schüttung vorgesehen ist, müssen die nicht rückforder-
baren Quellensteuern (Sockelsteuern) abgegrenzt wer-
den (Pos. 5).

Wurde die Steuerrückstellung für die latenten Sockel-
steuern von nicht ausgeschütteten Gewinnen aus Kon-
zerngesellschaften bzw. assoziierten Gesellschaften
nicht richtig berechnet, erfolgt im Zeitpunkt der Aus-
schüttung eine zusätzliche Belastung oder Gutschrift.
Dieser Tatbestand ist in Pos. 6 ersichtlich und stellt damit

die Korrektur von in früheren Perioden erfolgten Auf-
wendungen aus Pos. 5 dar.

3.2.6.3.4 Aktive latente Steuern

Nur jener Teil der Verlustvorträge, welcher in absehbarer
Zukunft verwertbar scheint, darf als aktive latente Steu-
ern aktiviert werden. Der restliche – nicht bilanzierte –
Betrag der aktiven latenten Steuern des laufenden Jahres
ist unter Pos. 7 zu erfassen.

Unter Pos. 8 werden alle nachträglichen Aktivierungen
ausgewiesen, welche in den Vorjahren unter Pos. 7 als
nicht nutzbar erfasst wurden. Dies kann z.B. der Fall
sein, wenn es durch einen Unternehmenszusammen-
schluss plötzlich wahrscheinlich wird, dass die bisher
nicht bilanzierungsfähigen aktiven latenten Steuern der
übernehmenden Unternehmung nun genutzt werden
können.

Unter Pos. 9 sind die Wertberichtigungen auszuweisen,
welche im Rahmen der aktuellen Bilanzierung vorge-
nommen wurden.

29 Vgl. auch HÖHN, Internationale Steuerplanung, 4. Kap. Rz 46.

30 HERZIG, Gestaltung der Konzernsteuerquote, S. 92.

31 Vgl. COTTING, Rechnungslegung von latenten Ertragsteuern im
Konzernabschluss nach einem True-and-fair-View, S. 556 mit
weiteren Verweisen.

32 Vgl. Abschn. 2.2.2.3.

Effekt steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen

Erwarteter Ausgewiesener
Gewinn Steueraufwand (25 %) Steueraufwand Steuerquote

Gewinn vor Steuern 300 000 75 000 (300 000 x 25%) 25,0%

Geschenke und Spenden 10 000 4 000 1,3%

Steuerbarer Gewinn 310 000 79 000 26,3%

Können im laufenden Jahr mehr Gewinne realisiert wer-
den als geplant und können dadurch bisher nicht akti-
vierte latente Steuern genutzt werden, ist dies unter
Pos. 10 auszuweisen. Pos. 10 bildet somit das Gegen-
stück zu Pos. 9.

3.2.6.3.5 Wirkung von Steuersatzänderungen
auf bilanzierten latenten Steuerposten

Aufgrund der Verbindlichkeitsmethode32 kommen unter
Pos. 11 die geltenden oder angekündigten Steuersätze je-
der Konzerngesellschaft zur Anwendung. Eine Ände-
rung dieser Steuersätze kann, wie in Abschn. 2.2.5 ge-
zeigt, zu massiven Änderungen führen und die Konzern-
steuerquote stark verändern.

3.3 US GAAP (Unterschiede zu IFRS)

Die Abgrenzung der latenten Steuern ist nach US GAAP
in SFAS 109 geregelt. Die Vorschriften der US GAAP
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bezüglich der Bewertung von latenten Steuern sind wei-
testgehend identisch mit jenen der IFRS, weshalb im
Folgenden lediglich auf wichtige Unterschiede einge-
gangen wird.

Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Behandlung
aktiver latenter Steuern. Gemäss US GAAP sind latente
Steuern ab einem Wahrscheinlichkeitskriterium von
50% («more likely than not», SFAS 109.17e) voll zu be-
rücksichtigen.33 Ist die Verwertungswahrscheinlichkeit
kleiner als 50%, ist eine Wertberichtigung (valuation al-
lowance) zwischen 0% und 100% vorzunehmen.34 (Nach
IAS 12.35 ist bei einer Historie von Verlusten ein stren-
gerer Ansatz mit einem Wahrscheinlichkeitskriterium
von 90% anzuwenden. Zudem dürfen aktive latente
Steuern mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als
50% nicht bilanziert werden [IAS 12.34 i.V.m. 12.35,
12.24 und 37.23].)

Nach US GAAP müssen aktive und passive latente Steu-
ern entsprechend ihrer Fristigkeit bezogen auf den Um-
kehrzeitpunkt in lang- und kurzfristige Vermögenswerte
und Schulden aufgeteilt werden. (Nach IAS 12.70 wer-
den aktive und passive latente Steuern grundsätzlich als
langfristige Vermögensgegenstände bzw. Schulden aus-
gewiesen.35)

Nach US GAAP besteht ein Saldierungsgebot aktiver
und passiver latenter Steuern, die eine gleiche Fristigkeit
aufweisen und gegenüber identischen Steuerhoheiten
bestehen. Erlaubt ist dabei eine Saldierung von kurzfris-
tigen aktiven mit kurzfristigen passiven latenten Steuern
und von langfristigen aktiven mit langfristigen passiven
latenten Steuern.

Auch SFAS 109.47 fordert eine Überleitungsrechnung
vom erwarteten Steueraufwand – auf der Basis des ge-
setzlichen Steuersatzes der Muttergesellschaft (homeba-
sed Ansatz)36 – zum tatsächlich ausgewiesenen Steuer-
aufwand, unter gesondertem Ausweis der latenten Er-
gebnisgrössen.37 Zudem sind alle Positionen, welche
grösser als 5% des erwarteten Steueraufwandes sind, se-
parat aufzuführen.38

3.4 Übersicht über die verschiedenen Rech-
nungslegungsstandards
S. Tabelle auf gegenüberliegender Seite.

3.5 Konsequenzen

3.5.1 Informationen nutzen

Die in den vorangehenden Abschnitten erläuterten Of-
fenlegungsvorschriften betreffend Gewinnsteuern sind
besonders in den beiden Rechnungslegungsstandards
IFRS und US GAAP sehr umfangreich. Für die Zusam-
menstellung sämtlicher Angaben im Anhang der Jahres-
rechnung ist eine Vielzahl von Daten erforderlich, was
zwangsweise mit einem grossen Arbeitsaufwand ver-
bunden ist.

Diese Arbeit ist jedoch nicht reiner Selbstzweck. Die Er-
kenntnisse aus der Zusammenstellung der Anhangsanga-
ben können und müssen für die betriebliche Steuerpla-
nung genutzt werden. Nur wer umfassend über die Zu-
sammenstellung der Steuerposition Bescheid weiss,
kann sein Handeln zielbewusst und konsequent auf eine
langfristige Reduktion der Konzernsteuerbelastung aus-
richten.39

3.5.2 Schweizer Börse verlangt ab 2005 IFRS
oder US GAAP

Die Zulassungsstelle der Schweizer Börse (SWX) wird
ab dem Geschäftsjahr 2005 für das Hauptsegment nur
noch IFRS und US GAAP als Rechnungslegungsstan-
dards anerkennen. Ausnahmeregelungen für Banken so-
wie für im Ausland domizilierte Gesellschaften bleiben
jedoch bestehen. Die Änderung an der SWX geht einher
mit dem Entscheid der Europäischen Union, die alle bör-
senkotierten Unternehmen verpflichtet, ab 2005 ihre Er-
gebnisse gemäss den IFRS-Standards auszuweisen.

Kotierten Gesellschaften, die zurzeit noch nach Swiss
GAAP FER rapportieren, steht demnach der Übergang
zu wahlweise IFRS oder US GAAP bevor. Da die Offen-
legungsvorschriften gemäss Swiss GAAP FER gerade
im Bereich der Gewinnsteuern viel weniger weit gehen
als die beiden Standards IFRS und US GAAP (vgl.
Abschn. 3.1.4), bedeutet dieser Übergang aber auch,

33 Vgl. BORN, Rechnungslegung international, S. 623.

34 Vgl. BAUMANN, Steuerabgrenzung, S. 1605.

35 HAYN/WALDERSEE, IAS/US-GAAP/HGB im Vergleich, S. 176.

36 Vgl. Abschn. 3.2.6.3.

37 HAYN/WALDERSEE, IAS/US-GAAP/HGB im Vergleich, S. 198; FAS
109.47.

38 Regulation S-X Sec. 4–08(h)(1).

39 Eine Umfrage von Ernst & Young bei den Global-Fortune-
1000-Gesellschaften (ausgewertete Antworten von insgesamt
140 Tax Leaders) hat ergeben, dass 90% der Steuerverant-
wortlichen glauben, dass es zusätzliche Möglichkeiten gäbe,
Steuern zu sparen. Fehlende Ansatzpunkte sowie Zeitmangel
wurden als Hauptgründe für die verpassten Chancen in der
Vergangenheit genannt.
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Kriterium Swiss GAAP FER IFRS US GAAP

Laufende Steuern

Zusammensetzung Gewinnsteuern der Periode,
Quellensteuern; zusätzlich
können noch die Kapitalsteu-
ern dazugezählt werden

Gewinnsteuern der Periode,
Quellensteuern, Grundstück-
gewinnsteuern etc.

Gewinnsteuern der Pe riode,
Quellensteuern

Latente Steuern

Abgrenzungsmethode Bilanzorientierte, alles umfas-
sende Verbindlichkeitsmetho-
de, wobei die Ankündigung
eines anderen Steuersatzes
durch die Regierung genügt

Bilanzorientierte, alles umfas-
sende Verbindlichkeitsmetho-
de, wobei die Ankündigung
eines anderen Steuersatzes
durch die Regierung genügt

Bilanzorientierte, alles umfas-
sende Verbindlichkeitsmetho-
de, wobei neue Steu er sätze
bereits in Kraft gesetzt sein
müssen, bevor sie ange-
wandt werden dürfen

Latente Steuern auf temporä-
ren Differenzen

Pflicht zur Abgrenzung akti-
ver und passiver latenter
Steuern

Pflicht zur Abgrenzung akti-
ver und passiver latenter
Steuern

Pflicht zur Abgrenzung
 aktiver und passiver latenter
Steuern

Latente Steuern auf perma-
nenten Differenzen

Nein Nein Nein

Latente Steuern auf Verlust-
vorträgen

Aktivierungspflicht in vollem
Umfang, wenn genügend
künftige steuerliche Gewinne
wahrscheinlich; sonst keine
Aktivierung

Aktivierungspflicht in vollem
Umfang bei ausreichenden
temporären Differenzen; bei
einer Historie von Verlusten
Wahrscheinlichkeitskriterium
von 90% (vgl. auch IAS
12.34); sonst keine Aktivie-
rung

Aktivierungspflicht in vollem
Umfang bei ausreichenden
temporären Differenzen und
Wahrscheinlichkeit grösser
als 50%, dass ausreichend
Gewinne zur Verfügung ste-
hen; Aktivierung mit Wertbe-
richtigung, wenn Wahr-
scheinlichkeit kleiner als 50% 

Schuldenkonsolidierung Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Zwischengewinn-Eliminie-
rung

Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Latente Steuern sind abzu-
grenzen

Kapitalkonsolidierung Latente Steuern sind abzu-
grenzen (Ausnahme: Good-
will)

Latente Steuern sind abzu-
grenzen (Ausnahme: Good-
will)

Latente Steuern sind abzu-
grenzen (Ausnahme: Good-
will)

Ausweis Zusammenfassung mit ande-
ren Positionen möglich, dann
aber Ausweis im Anhang;
Saldierung mit aktiven und
passiven latenten Steuern
möglich

Grundsätzlich Saldierungs-
verbot; (aktive und passive)
latente Steuern sind grund-
sätzlich langfristig 

Gegebenenfalls Saldierungs-
gebot; latente und laufende
Steuern sind in kurz- und
langfristige sowie aktive und
passive zu unterteilen

Überprüfung der Werthaltig-
keit

Auf jeden Bilanzstichtag
(Swiss GAAP FER 20)

Auf jeden Bilanzstichtag Mindestens jährlich aufgrund
des more-likely-Prinzips

Diskontierung Nicht ausdrücklich verboten Verboten Verboten

Anhang Wenige Angaben Detaillierte Angaben Detaillierte Angaben

Überleitungsrechnung Nein Pflicht Pflicht für Publikumsgesell-
schaften in Bezug auf operati-
ve Tätigkeit; Pflicht, wenn
Gesamtdifferenz grösser als
5% des erwarteten Steuerauf-
wandes

Bestandteile einer Überlei-
tungsrechnung

– Offen, wobei Mindestanfor-
derungen an Anhang (IAS
12.80 ff.) sowie IAS 12.84 zu
beachten sind

Mindestanforderungen des
Anhanges: Anteil unerklärter
Differenzen darf nicht grösser
sein als 5% des erwarteten
Steueraufwandes

Bestimmung des erwarteten
Steuersatzes in der Überlei-
tungsrechnung 

– Frei wählbar, wobei die Er-
mittlung des Steuersatzes of-
fen zu legen ist

Homebased Ansatz
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dass für den korrekten Ausweis der Steuerposition viel
mehr Informationen zur Verfügung stehen müssen als
bisher. Dies öffnet für die betroffenen Unternehmen je-
doch auch neue Möglichkeiten der Steuerplanung, da
neues Datenmaterial generiert wird.

3.5.3 Optimierung

Der Reporting-Prozess innerhalb eines Konzerns dient
wie oben dargestellt also auch als Grundlage für die be-
triebliche Steuerplanung, d.h. für eine langfristige Opti-
mierung der Konzernsteuerbelastung. Im folgenden Ab-
schnitt werden die Bestimmungsfaktoren der Konzern-
steuerquote systematisch dargestellt und die Einfluss-
möglichkeiten aufgezeigt.

4 Die Konzernsteuerquote

4.1 Grundlagen

4.1.1 Zum Begriff der Konzernsteuerquote

Die Konzernsteuerquote entspricht, wie bereits ausge-
führt, dem Quotienten aus dem Steueraufwand und dem
Gewinn vor Steuern. Neben der Bezeichnung «Konzern-
steuerquote»40 findet man auch die Begriffe «Konzern-
steuersatz»41 oder «effektiver Steuersatz»42 (effective
tax rate, ETR).

Den genannten Quotienten als «Quote» zu bezeichnen,
ist nicht ganz korrekt. Eine Quote stellt den in einer Ver-
teilung auf den Einzelnen oder auf eine Gruppe entfal-
lenden Anteil dar43. Es handelt sich dabei folglich um ei-
ne Messgrösse der relativen Häufigkeit einer bestimm-
ten Ausprägung eines Merkmals und somit um eine
Grösse, die lediglich Werte zwischen 0 und 1 annehmen
kann. Eine «negative Quote» oder eine Quote von mehr
als 100% ist definitionsgemäss nicht möglich. Beim
Quotienten aus dem Steueraufwand und dem Gewinn
vor Steuern ist es jedoch vorstellbar, dass einer oder bei-
de dieser Fälle auftreten44. «Konzernsteuersatz» er-
scheint daher als treffendere Bezeichnung.

Im vorliegenden Aufsatz wird jedoch die Bezeichnung
«Konzernsteuerquote» verwendet, da sie trotz des darge-
stellten Mangels der allgemein bekannte und genutzte
Begriff ist.

4.1.2 Bestimmungsfaktoren der Konzern -
steuerquote

Als Quotient des Steueraufwandes und des Gewinns vor
Steuern hängt die Höhe der Konzernsteuerquote vom
Verlauf dieser beiden Variablen ab. Um Aussagen über
die Höhe der Konzernsteuerquote zu machen, muss man
sich folglich mit den beiden Variablen Steueraufwand
und Gewinn vor Steuern auseinander setzen.

Dass der Steueraufwand in den meisten Fällen nicht ei-
nem bestimmten, fixen Prozentsatz des Gewinns vor
Steuern entspricht, wurde bereits in Abschn. 3.2.6 aufge-
zeigt. In diesem Fall wäre keine Überleitungsrechnung
notwendig, da der erwartete Steuersatz dem tatsächli-
chen entsprechen würde.

Unter Berücksichtigung der Überleitungsrechnung
kann der Steueraufwand in zwei Positionen aufgespaltet
werden: den erwarteten Steueraufwand und die Summe
der Abweichungen davon. Daraus ergeben sich auch die
wesentlichen Bestimmungsfaktoren des Steueraufwan-
des: einerseits der erwartete Steueraufwand, der von
den gesetzlichen Bestimmungen an den jeweiligen
Standorten abhängt, und andererseits die einzelnen Be-
standteile, die zu Abweichungen führen, also die Sach-
verhalte, die in der Überleitungsrechnung explizit auf-
geführt werden.

Aus der Tatsache, dass sich der Steueraufwand nicht
immer proportional zum Gewinn vor Steuern entwi-
ckelt, erschliesst sich, dass die Konzernsteuerquote
auch mit der Höhe des Gewinns vor Steuern variiert.
Dieser Zusammenhang lässt sich graphisch leicht illust -
 rieren.

4.2 Graphische Darstellung der Konzern-
steuerquote

4.2.1 Einführendes Beispiel

Gegeben sei eine Unternehmung mit einem erwarteten
Gewinnsteuersatz von 25% und einem fest vorgegebe-
nen Betrag nicht abziehbarer Aufwände in der Höhe von
400. Diese nicht abzugsfähigen Aufwände beeinflussen
die Steuerbemessungsgrundlage, auf die der Steuersatz
von 25% anzuwenden ist. Je höher der Gewinn vor Steu-
ern, desto kleiner ist der Effekt, den die nicht abzugsfä-
higen Aufwände auf die Konzernsteuerquote haben.

40 Vgl. bspw. HERZIG/DEMPFLE, Konzernsteuerquote, betriebliche
Steuerpolitik und Steuerwettbewerb; KRÖNER/BENZEL, Kon-
zernsteuerquote.

41 Vgl. bspw. RIEDWEG, Steuerplanung.

42 S. bspw. die Jahresberichte verschiedener im SMI berück-
sichtigter Gesellschaften.

43 Vgl. GRÜSKE/RECKTENWALD, Wörterbuch der Wirtschaft.

44 Vgl. hierzu Abschn. 4.3.
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Graphisch ergibt sich folgender Kurvenverlauf45:

Im Falle eines Verlustes vor Steuern wird die Verrechen-
barkeit von steuerlichen Verlusten unterstellt und ein
Steuerertrag infolge der Bildung aktiver latenter Steuern
ausgewiesen. Dies ist auch der Grund dafür, dass die

Kurve bei zunehmend negativen Ergebnissen vor Steu-
ern im positiven Bereich verläuft und sich von unten an
die Basisrate annähert.

Für den mathematisch interessierten Leser sind die Zu-
sammenhänge im Kasten genauer erklärt.

Die Konzernsteuerquote nähert sich mit zunehmendem
Gewinn vor Steuern dem Basissatz, das heisst dem er-
warteten Steuersatz von 25%, an. Bei einem sehr gerin-
gen Gewinn vor Steuern wird der Einfluss nicht abzieh-

barer Grössen so dominant, dass die Konzernsteuerquo-
te enorm ansteigt und im Extremfall gegen unendlich
geht.

45 Vgl. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, Rz 407.

Berechnung der Konzernsteuerquote

Gewinn nicht Steuer- Steueraufwand Konzernsteuer-
vor Steuer abzugsfähiger bemessungs- (Steuersatz 25%) quote

Aufwand grundlage

10 400 410 103 1025,0%

100 400 500 125 125,0%

250 400 650 163 65,0%

1 000 400 1400 350 35,0%

100 000 400 100 400 25 100 25,0%

1 000 000 400 1 000 400 250 100 25,0%

–10 400 390 98 –975,0%

–100 400 300 75 –75,0%

–250 400 150 38 –15,0%

–1 000 400 –600 –150 15,0%

–100 000 400 –99600 –24 900 24,9%

–1 000 000 400 999 600 –249600 25,0%

(Gewinn vor Steuern)
x-Achse

(Konzernsteuerquote)

Basissatz

y-Achse

0

Abb. 4: Graphische Darstellung der Konzernsteuerquote
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Konzernsteuerquote: mathematische Zusammenhänge

Die Konzernsteuerquote kann aufgrund der Funktion

dargestellt werden. Dabei wird die Konzernsteuerquote durch eine Zerlegung des Steueraufwandes in 3 Komponenten

 aufgeschlüsselt.

Definitionen

y Konzernsteuerquote

g Steueraufwand

x Gewinn vor Steuern

a Steuersatz

b Abweichungen der Steuerbemessungsgrundlage vom Gewinn vor Steuern

z Steuerbelastung unabhängig vom anwendbaren Basissteuersatz und vom Gewinn vor Steuern

Zerlegung des Steueraufwandes in 3 Komponenten

1) Erwarteter Steueraufwand als Produkt des anwendbaren Steuersatzes a und des Gewinns vor Steuern x

2) Steueraufwand/-ertrag infolge Abweichung der Steuerbemessungsgrundlage46 vom Gewinn vor Steuern b

3) Steueraufwand/-ertrag unabhängig vom anwendbaren Steuersatz und vom Gewinn vor  Steuern z

Dividiert durch den Gewinn vor Steuern ergeben sich die folgenden 3 Komponenten der Konzernsteuerquote: 

1) Basissatz a

2) Effekte infolge Abweichungen der Steuerbemessungsgrundlage vom Gewinn vor Steuern b

3) Steuereffekte unabhängig vom anwendbaren Steuersatz und vom Gewinn vor Steuern z

Die 3 Komponenten können graphisch einzeln im x-y-Diagramm dargestellt (Abb. 5) und zur Konzernsteuerquote aggregiert

werden (Abb. 6).

Komponente 1: Steuersatz

Entspricht der Steueraufwand t einem fixen Prozentsatz a des Gewinns vor Steuern, ergibt sich eine konstante, und somit

nicht vom Gewinn vor Steuern abhängige, Konzernsteuerquote: 

Im x-y-Diagramm mit dem Gewinn vor Steuern auf der x-Achse und der Konzernsteuerquote auf der  

y-Achse ergibt diese Funktion eine horizontal verlaufende Gerade (s. Abb. 5, Komponente 1).

Komponente 2: Effekte infolge Abweichungen der Steuerbemessungsgrundlage vom Gewinn vor Steuern

Da die Werte a und b ebenfalls nicht vom Gewinn vor Steuern x abhängen, ergibt diese Komponente in der graphischen

 Darstellung im x-y-Diagramm ein ähnliches Bild wie Komponente 3.

Komponente 3: Steuereffekte unabhängig vom anwendbaren Steuersatz und vom Gewinn vor Steuern

In diesem Fall, in dem der Steueraufwand fix gegeben ist und keine Beziehung zum Gewinn vor Steuern besteht,

lässt sich die Konzernsteuerquote als Funktion der Art               

darstellen, wobei z dem (konstanten) Steueraufwand entspricht. Der Verlauf im x-y-Diagramm hängt vom Vorzei-

chen von z ab (s. Abb. 5, Komponente 3).

46 Unter Ausklammerung temporärer Differenzen.
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(Gewinn vor Steuern)
x-Achse

y-Achse (Konzernsteuerquote)

Komponente 1 

0

Komponente 3  mit  z>0

Komponente 3  mit  z<0
Komponente 3  mit  z>0

Komponente 3  mit  z<0

Abb. 5: Die Komponenten der Konzernsteuerquote

-2000%

-1500%

-1000%

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

-100 -50 0 50 100

Komponente 1 Komponente 2 Komponente 3 ETR

Parameter:
a=25%, b=400, z=200  

Vorsicht Massstab:
Komponenten 1 = 25% 

Konzernsteuerquote

Gewinn vor 
Steuern

Die Komponenten 2 und 3 stellen die Abweichung der Konzernsteuerquote vom Basissatz dar. Sie konvergieren bei einem
sehr hohen Gewinn vor Steuern gegen null, sodass sich die Konzernsteuerquote in diesem Fall asymptotisch dem Basissatz
annähert.

Die 3 Komponenten können zur Konzernsteuerquote aggregiert werden:

Abb. 6: Aggregierte Komponenten der Konzernsteuerquote
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4.3 Vorzeichen der Konzernsteuerquote

4.3.1 Konstellationen

Das Vorzeichen der Konzernsteuerquote hängt vom Vor-
zeichen der beiden Grössen im Zähler und Nenner ab; je
nach Konstellation resultiert eine positive oder eine ne-
gative Konzernsteuerquote:

Vorzeichen der Konzernsteuerquote

Steuer- Steuer-
aufwand ertrag

Gewinn vor Steuern + –
Verlust vor Steuern – +

Falls beispielsweise die Steuern auf einem Verlust akti-
viert werden können, resultieren ein Steuerertrag und so-
mit eine positive Konzernsteuerquote. In diesem Fall ist
eine hohe Konzernsteuerquote natürlich ein gutes Zei-
chen. Riedweg47 hat die prozentuale Steuerbelastung für
Gesellschaften mit Vorsteuerverlusten nicht berechnet.

Die Interpretation einer Konzernsteuerquote gestaltet
sich jedoch vor allem dann schwierig, wenn sie ein nega-
tives Vorzeichen aufweist.

4.2.2 Verlauf der Konzernsteuerquoten-Kurve

Der tatsächliche Verlauf der Konzernsteuerquote ergibt
sich also aus der Kombination mehrerer Einflussfakto-
ren. Die Lage der Kurve wird durch die oben aufgeführ-
ten Bestimmungsfaktoren des Steueraufwandes be-
stimmt. Je höher beispielsweise die nicht abzugsfähigen
Aufwände, desto weiter nach aussen verschiebt sich die
Kurve im x-y-Diagramm. Die betriebliche Steuerpla-
nung beeinflusst in erster Linie die Lage der Kurve. Wel-
che Konzernsteuerquote resultiert, hängt bei gegebener
Lage einer Kurve vom Gewinn vor Steuern ab. Diese
Tatsache hat wichtige Implikationen für die betriebliche
Steuerplanung, auf die im folgenden Abschnitt einge-
gangen wird.

4.2.3 Konsequenz für die Steuerplanung

Es darf nicht das Ziel sein, kurzfristig die absolute Höhe
der Konzernsteuerquote zu verändern (Bewegung ent-
lang einer gegebenen Kurve). Vielmehr muss die Kurve
durch eine positive Beeinflussung der Bestimmungs -
faktoren nach innen verschoben werden (vgl. Pfeil in
Abb.7). Die Kenntnis der kurzfristigen und langfristigen
Bestimmungsfaktoren der Konzernsteuerquote ist dabei
von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche betriebli-
che Steuerplanung. Es ist durchaus möglich, dass die
Kurve sich nach innen verschiebt, die Konzernsteuer-
quote aber trotzdem ansteigt, weil das Ergebnis vor Steu-
ern gesunken ist. Deshalb sind ein einfacher Vergleich
von Konzernsteuerquoten auch nur bedingt aussagekräf-
tig und der Handlungsspielraum der Steuerverantwortli-
chen beschränkt.

47 Vgl. RIEDWEG, Steuerplanung, S. 187.

Gewinn vor Steuern
x-Achse

Konzernsteuer-
quote

Basissatz

y-Achse

0

2

Bei gegebenem Gewinn vor Steuern       beschränkt sich der 
Handlungsspielraum der Steuerverantwortlichen auf die 
Beeinflussung der Lage der Kurve (Pfeil       )2

1

1

Abb. 7: Handlungsspielraum der Steuerverantwortlichen bei gegebenem Gewinn vor Steuern
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4.3.2 Aussagekraft

Herzig mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation von ne-
gativen Konzernsteuerquoten. Es müsse geklärt werden,
«ob überhaupt ein sinnvoller sachlicher Zusammenhang
zwischen Zähler- und Nennergrösse besteht und ob nicht
zunächst eine Bereinigung um Verzerrungen notwendig
erforderlich (sei)»48. Ein mechanischer Umgang mit der
Kennziffer Konzernsteuerquote sei gefährlich und daher
höchste Vorsicht geboten.

Eine vertiefte Analyse der beiden Konstellationen, die zu
einem negativen Verhältnis von Steueraufwand und Vor-
steuergewinn führen können, zeigt jedoch, dass trotz des
ungewohnten Vorzeichens Aussagen möglich sind. Ein
mechanischer Umgang mit der Konzernsteuerquote ist
immer gefährlich; es wäre jedoch ein Trugschluss zu
meinen, nur eine Konzernsteuerquote zwischen 20% und
40% lasse eine Aussage über die betriebliche Steuerpla-
nung zu. Eine zentrale Aufgabe der Konzernsteuerver-
antwortlichen ist es gerade, langfristige Trends und die
ausserordentlichen Einflüsse – Ausreisser vom Trend –
getrennt offen zu legen und so die Konzernsteuerquote
zu erklären.

4.3.2.1 Gewinn vor Steuern in Verbindung mit
Steuerertrag

Eine Situation mit Gewinnen vor Steuern in Verbindung
mit Steuerertrag kann langfristig nicht stabil sein. Ent-
weder handelt es sich beim latenten Steuerertrag um Vor-
jahreskorrekturen, eine Art Fehlerkorrektur also, oder
der Steuerertrag resultiert aus einer Konstellation von
hohen Gewinnen in einem Niedrigsteuerland und Ver-
lusten in einem Hochsteuerland, sodass der Ertrag aus
der Aktivierung der Steuern auf den Verlusten den lau-
fenden Steueraufwand übersteigt und deshalb eine nega-
tive Konzernsteuerquote resultiert. Im Extremfall, in
dem sämtliche Gewinne in Steuerparadiesen anfallen,
nähert sich der Basissatz im x-y-Diagramm der x-Achse
an, d.h., er tendiert gegen null. Der Konzernsteuersatz
tendiert in diesem Fall ebenfalls gegen null und kann
keine negativen Werte annehmen.

4.3.2.1.1 Vorjahreskorrekturen

Vorjahreskorrekturen können sowohl im Zusammen-
hang mit laufenden als auch mit latenten Steuern anfal-
len. Ein laufender Steuerertrag ist beispielsweise infolge
einer Rückerstattung zu viel bezahlter Steuern, die nicht
aktiviert waren, möglich oder aber durch die Auflösung
nicht mehr benötigter Rückstellungen für laufende Steu-
ern, z.B. durch den Abschluss einer Steuerrevision.

Das Auftreten eines latenten Steuerertrages ist beispiels-
weise infolge einer nachträglichen Aktivierung von
Steuern auf Vorjahresverlusten oder Steueranrechnungs-
Gutschriften (infolge verbesserter Zukunftsaussichten)
oder einer Neubewertung bestehender latenter Steuern
infolge Steuersatz- oder Steuergesetzänderungen mög-
lich.

4.3.2.1.2 Hohe Gewinne in einem Niedrigsteuer-
land und Verluste in einem Hochsteu-
erland

Diese Konstellation kann langfristig nicht zu einem jähr-
lich wiederkehrenden Steuerertrag führen. Die Steuern
auf den Verlusten dürfen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen aktiviert werden (vgl. hierzu Abschn. 3.1.2,
3.2.2 und 3.3). Wenn die Gesellschaft im Hochsteuer-
land langfristig Verluste erleidet, sind die Anforderun-
gen an eine Aktivierung wohl nicht mehr erfüllt.

Es gibt somit kaum Gründe, die bei einem positiven Er-
gebnis vor Steuern langfristig zu einem Steuerertrag füh-
ren. Die genannten Möglichkeiten stehen darüber hinaus
nur indirekt in einem Zusammenhang mit dem Ergebnis
vor Steuern. Eine Abbildung auf der Kurve ist daher
nicht sinnvoll.

4.3.2.1.3 Aussagekraft

In erster Linie sind es also ausserordentliche Ereignisse,
die zu einer Konstellation von positivem Vorsteuerer-
gebnis und Steuerertrag führen. Trotzdem beinhaltet die-
ser Fall Hinweise auf eine positive Entwicklung. Bei-
spielsweise ist eine nachträgliche Aktivierung von Steu-
ern auf Verlustvorträgen ein Zeichen dafür, dass sich die
Ertragslage gebessert hat. Oder im anderen dargestellten
Fall49 ein Hinweis darauf, dass die Gesellschaft in der
Lage ist, ihre Gewinne an steuerlich attraktiven Standor-
ten anfallen zu lassen. Resultiert der Steuerertrag jedoch
beispielsweise aus Steuersatzänderungen, erlaubt die
negative Konzernsteuerquote keine Aussagen über die
langfristige Entwicklung; sie erklärt primär eine ausser-
ordentliche Situation.

4.3.2.2 Verlust vor Steuern in Verbindung mit
einem Steueraufwand

Bei dieser Konstellation handelt es sich um den umge-
kehrten Fall von Abschn. 4.3.2.1. Ein Verlust vor Steuern
in Verbindung mit einem Steueraufwand kann analog
zum vorangehenden Fall die Folge von Gewinnen in ei-
nem Hochsteuerland und Verlusten in einem Niedrig-

48 Vgl. HERZIG, Gestaltung der Konzernsteuerquote, S. 83. 49 Vgl. Abschn. 4.3.2.1.2.
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steuerland sein. Möglich ist analog zu oben auch, dass
Steuern auf Verlusten nicht aktiviert werden können, da
die Zukunftsaussichten düster sind. Auch hier kann in-
folge von Steuersatz- oder Steuergesetzänderungen
schliesslich ein Steueraufwand infolge der Neubewer-
tung der latenten Steuern resultieren.

4.4 Beeinflussbare vs. nicht beeinflussbare
Bestimmungsfaktoren

4.4.1 Übersicht

In den Abschn. 4.1 und 4.2 wurde aufgezeigt, dass die
Konzernsteuerquote in drei Bestandteile zerlegt werden
kann (vgl. hierzu die hergeleitete Formel im Kasten,
Abschn. 4.2.1):
1. anwendbarer Steuersatz (Basissatz);
2. Steuereffekte infolge Abweichungen der Steuerbe-

messungsgrundlage50 vom Gewinn vor Steuern;
3. Steuereffekte unabhängig vom anwendbaren Steuer-

satz und vom Gewinn vor Steuern.

Eine Optimierung der Konzernsteuerquote kann über al-
le drei Bestandteile erfolgen. Für die Steuerverantwortli-
chen einer Unternehmung sind dabei die beeinflussbaren
Elemente von Interesse. Sie helfen einerseits bei der
Ausgestaltung einer wertmaximierenden betrieblichen
Steuerplanung und dienen andererseits als potenzielle
Leistungsindikatoren für die Steuerverantwortlichen.

In der Berichterstattung über Steuern wird bis anhin nur
spärlich auf die Unterschiede zwischen beeinflussbaren
und nicht beeinflussbaren Bestimmungsfaktoren einge-
gangen51.

4.4.2 Beeinflussung des Basissatzes

Der Basissatz, d.h. der erwartete Steuersatz eines Kon-
zerns, entspricht dem gewichteten durchschnitt lichen
Gewinnsteuersatz52 sämtlicher Ländergesellschaften53.

Langfristig gesehen haben die Steuerverantwortlichen
natürlich viele Einflussmöglichkeiten. Neben der Mit-
sprache bei Standortentscheidungen und der Wahl und
Ausgestaltung der Rechtsform von einzelnen Gesell-
schaften sollte im Rahmen einer strategischen Steuerpla-
nung auch die Gestaltung der Finanzstruktur unter Ein-
bezug der Steuerverantwortlichen getroffen werden.

Kurzfristig nicht beeinflussbar ist der durchschnittliche
gewichtete Gewinnsteuersatz für alle Einheiten des
Konzerns. Dieser hängt von den Möglichkeiten ab, Er-

träge in steuerlich privilegierten Gesellschaften anfallen
zu lassen. Damit kann eine nachhaltige Verschiebung der
Kurve nach innen erzielt werden.

Nicht beeinflussbar durch die Steuerverantwortlichen
sind Steuersatz- oder Gesetzesänderungen, die ihrerseits
natürlich ebenfalls zu einer Veränderung des Basissatzes
führen können.

4.4.3 Steuereffekte infolge Abweichungen der
Steuerbemessungsgrundlage vom
Gewinn vor Steuern

Folgende Positionen der Überleitungsrechnung sind auf
Abweichungen der Steuerbemessungsgrundlage vom
Gewinn vor Steuern zurückzuführen:
– steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen;
– steuerfreie oder zu unterschiedlichen Steuersätzen

besteuerte Erträge;
– nicht rückforderbare Quellensteuern auf zur Aus-

schüttung vorgesehenen Gewinnen;
– nicht abgegrenzte aktive latente Steuern auf Verlus-

ten oder neuen temporären Differenzen des laufen-
den Jahres;

– Wertberichtigungen oder nachträgliche Aktivierung
latenter Steuern auf Steuervorträgen und temporären
Differenzen resp. Realisierung von nicht aktivierten
latenten Steuern im laufenden Jahr;

– Wirkung von Steuersatzänderungen auf bilanzierten
latenten Steuern;

– Wertberichtigungen von passiven latenten Steuern
aufgrund steuerfreier Desinvestitionen.

Diese Aufstellung liefert Hinweise auf die Ansatzpunkte
für ein wertmaximierendes Management der Konzern-
steuerquote. Die aufgeführten Positionen beeinflussen
die Lage der Konzernsteuerquote entscheidend mit. Eine
erfolgreiche betriebliche Steuerplanung strebt eine Mi-
nimierung derjenigen Faktoren, die zu einer Verschlech-
terung der Konzernsteuerquote führen, resp. eine maxi-
male Ausnutzung von Positionen, die eine Optimierung
der Konzernsteuerquote zur Folge haben, an. Zentral da-
für sind zwei Punkte.

Erstens muss den Steuerverantwortlichen das entspre-
chende Datenmaterial zur Verfügung stehen. Besonders
Gesellschaften, die nicht nach internationalen Konzern-
rechnungslegungsstandards abschliessen – und daher
weniger umfangreichen Offenlegungsvorschriften un-
terstehen – bekunden oft Mühe, ihre Steuerposition bis

50 Unter Ausklammerung temporärer Differenzen.

51 Vgl. bspw. KRÖNER/BENZEL, Konzernsteuerquote, oder HERZIG,
Gestaltung der Konzernsteuerquote.

52 Gewichtet nach dem Ergebnis der einzelnen Ländergesell-
schaften.

53 Vgl. den erwarteten Steuersatz in der Überleitungsrechnung.
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ins Detail aufzuschlüsseln, da ihnen von den Länderge-
sellschaften nicht genügend Daten zur Verfügung ge-
stellt werden.

Der zweite zentrale Punkt ist, dass die Steuerverantwort-
lichen über das Zusammenspiel von beeinflussbaren und
nicht beeinflussbaren Bestimmungsfaktoren der Kon-
zernsteuerquote Bescheid wissen und somit Ansatz-
punkte für eine Optimierung bereit stehen.

Für die Lage der Kurve und somit für eine Optimierung
der Konzernsteuerquote bedeutsam ist beispielsweise, in
welchem Ausmass Verlustvorträge zur Verrechnung mit
Gewinnen verwendet werden können. Ein anderer Ein-
flussfaktor ist die Möglichkeit der Sicherung von Steuer -
anrechnungsbeträgen und von aktiven latenten Steuern
durch Steuergestaltung.

4.4.4 Vom anwendbaren Steuersatz und vom
Gewinn vor Steuern unabhängige
 Steuereffekte

Subventionsbeiträge, die pauschal in der Form einer Re-
duktion der Gewinnsteuer ausgerichtet werden, können
als Beispiel für vom anwendbaren Steuersatz und vom
Gewinn vor Steuern unabhängige Steuereffekte genannt
werden. Generell muss es sich um Pauschalbeträge han-
deln, die als Gewinnsteuern gelten, aber vom laufenden
Gewinn vor Steuern unabhängig sind, beispielsweise al-
so auch bestimmte Minimalsteuern.

4.4.5 Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren

Zusammenfassend können die wichtigsten Bestim-
mungsfaktoren der Konzernsteuerquote wie folgt grup-
piert werden.

Durch Steuerverantwortliche beeinflussbar:
– Minimierung der Nichtabziehbarkeit von Aufwän-

den
– langfristiges Ergebnis (Struktur des Unternehmens,

Finanzierung, Transfer Pricing etc.)
– Nutzung steuerlicher Subventions- und Lenkungs-

beiträge
– Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen
– Nutzung von Verlustvorträgen
– Sicherung der Werthaltigkeit von aktiven latenten

Steuern
– angemessenes «steuerliches Risikomanagement»

und Bildung sachgerecht bemessener Steuerrück-
stellungen

Durch Steuerverantwortliche nicht oder kaum beein-
flussbar:
– Steuersätze, Steuergesetze
– kurzfristiges operatives Ergebnis
– ausserordentliche Ereignisse (z.B. notwendige Bil-

dung von Rückstellungen)

5 Konzernsteuerquote als Mess-
grösse der Steuerplanung

5.1 Gegenstück zur Cashflow-orientierten
Steuerpolitik54

Die Orientierung der betrieblichen Steuerplanung an ei-
ner langfristigen Optimierung der Konzernsteuerbelas-
tung stellt eine Erweiterung der klassischen betriebli-
chen Steuerpolitik dar.

Letztere ist Cashflow-orientiert und versucht, durch eine
gezielte Nutzung von Wahlrechten und Spielräumen
Aufwendungen zeitlich vorzuziehen und somit den
Cashflow nach hinten zu verschieben. Werden jedoch la-
tente Steuern berücksichtigt, reagiert die Konzernsteuer-
quote nicht auf eine rein zeitliche Verlagerung steuerli-
cher Ergebnisse55. Die zeitliche Verlagerung hat dann
nur noch einen – jedoch ebenfalls erwünschten –
Cashflow-Effekt, der insbesondere für Unternehmen,
welche Schulden abbauen müssen, von überragender
Bedeutung ist.

5.2 Konzernsteuerquote als Value Driver

Die Konzernsteuerquote ist von strategischer Bedeutung
für jedes Unternehmen: Obwohl verschiedene Unterneh-
mensbewertungsmethoden und -vergleiche zu einem er-
heblichen Teil auf dem Gewinn vor Zinsen und Steuern
basieren, hat die Steuerbelastung eines Unternehmens
ebenfalls Einfluss auf seinen Wert (beispielsweise bei
der discounted-cashflow-Methode) – direkt, Cashflow-
wirksam durch die laufenden Steuern, indirekt durch die
durchschnittlichen Kapitalkosten. Die Konzernsteuer-
quote als Werttreiber hat mit der konjunkturellen Abküh-
lung der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen: In einer
Phase erheblicher Gewinnschwankungen (zurzeit oft 
-einbrüchen) ist es zentral, Veränderungen erklären zu
können und die beeinflussbaren Faktoren der Konzern-
steuerquote zu kennen und allenfalls anzupassen.

Für den Steuerverantwortlichen, resp. die Finanzverant-
wortlichen generell, ist dabei die Berichterstattung zent -
ral56. Der Ausweis der Konzernsteuerquote sowie die

54 Vgl. HERZIG/DEMPFLE, Konzernsteuerquote, betriebliche Steu-
erpolitik und Steuerwettbewerb, S. 4.

55 Vgl. kompensatorischer Effekt, Abschn. 2.2.4.

56 Bezüglich Anforderungen an die Qualität des Finanzberichtes
vgl. auch BEHR ET AL., Accounting, Controlling und Finanzen,
S. 20 ff.
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Angaben im Anhang der Jahresrechnung dienen primär
zur Erklärung der aktuellen Situation. Langfristig möch-
te man selbstverständlich einen positiven Trend zeigen
können, kurzfristig will man Ausreisser erklären kön-
nen. Für den Investor bzw. den Analysten (als fachlich
versierten Vertreter des Investors) stellt sich das Prob -
lem, die Konzernsteuerquote richtig zu interpretieren;
dabei helfen plausible Erläuterungen in der periodischen
Berichterstattung.

5.3 Vor- und Nachteile der Konzernsteuer-
quote als Messgrösse

5.3.1 Vorteile

– Die Konzernsteuerquote fasst die gesamte steuerli-
che Situation einer Unternehmung in einer Grösse
zusammen.

– Zusammen mit den offen zu legenden Informationen
im Anhang der Jahresrechnung bietet die Konzern-
steuerquote Ansatzpunkte für Verbesserungen der
betrieblichen Steuerplanung. Sie dient gleichermas-
sen auch dem Steuercontrolling.

– Rein zeitliche Verschiebungen von Cashflows haben
keinen Einfluss auf die Konzernsteuerquote. Eine
nachhaltige Steuerplanung dagegen hat einen direk-
ten Einfluss auf die Konzernsteuerquote.

– Die Erläuterungen im Anhang der Jahresrechnung
ermöglichen es den Steuerverantwortlichen, lang-
fristige Trends und Ausreisser gesondert auszuwei-
sen. Gleichzeitig können die nicht beeinflussbaren
Einflussfaktoren aufgeführt werden. Dies ermög-
licht es den Analysten und Investoren, sich ein von
externen Einflüssen abstrahierendes Bild der be-
trieblichen Steuerplanung einer Unternehmung zu
machen.

5.3.2 Nachteile

– Die Konzernsteuerquote als Summe verschiedener
Komponenten ist eine sehr komplexe Grösse. Sie ist
auf den ersten Blick relativ schwer verständlich und
kann daher leicht missverstanden werden. Der Ver-
gleich von Konzernsteuerquoten verschiedener Ge-
sellschaften ist heikel. Die Erläuterungen und Anga-
ben in der Jahresrechnung sind zentral.

– Die Konzernsteuerquote ist eine vergangenheitsbe-
zogene Grösse. Sie erklärt den Steueraufwand einer
abgeschlossenen Geschäftsperiode. Sie liefert je-
doch keine Aussagen über den Anfall laufender oder
latenter Steuern – und somit keine Angaben betref-
fend zukünftiger Cashflows.

– Eine Cashflow-orientierte Steuerplanung kann durch
die Konzernsteuerquote als Messgrösse für die be-
triebliche Steuerplanung nicht abgebildet werden.

– Die Konzernsteuerquote berücksichtigt nur Ge-
winnsteuern. Sie liefert damit ein unvollständiges
Bild der gesamten Steuerbelastung einer Unterneh-
mung.

5.4 Würdigung

Die Konzernsteuerquote kann als Summe von drei ver-
schiedenen Komponenten betrachtet werden: des Basis-
steuersatzes, der Steuereffekte infolge Abweichungen
der Steuerbemessungsgrundlage vom Gewinn vor Steu-
ern sowie der Steuereffekte, die unabhängig sind vom
anwendbaren Steuersatz und vom laufenden Gewinn vor
Steuern. Kenntnisse über die einzelnen Bestimmungs-
faktoren dieser Komponenten und ihre Beeinflussbar-
keit sind zentral für eine erfolgreiche Steuerplanung.

Die Steuerbelastung ist als bedeutender Faktor der Un-
ternehmensbewertung anerkannt. Die Beurteilung der
Konzernsteuerquote einer Unternehmung kann jedoch
immer nur im Kontext mit den Erläuterungen im Anhang
erfolgen. Für die Beurteilung der Konzernsteuerbelas-
tung ist es wichtig, in welchem Ausmass eine Unterneh-
mung die beeinflussbaren Bestimmungsfaktoren der
Konzernsteuerquote steuert. Nur eine derart interpretier-
te Konzernsteuerquote ist für Unternehmen und Investo-
ren eine hilfreiche Grösse und gibt Aufschluss über die
Effizienz der Steuerplanung eines Konzerns.
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